
41

 THEMA

2/2018G+SDOI: 10.5771/1611-5821-2018-2-41

Wege aus der Altersarmut?
Vereinbarungen der Großen Koalition

SIMONE LEIBER

Prof. Dr. Simone Leiber ist 
Professorin für Politikwis-
senschaften mit Schwerpunkt 
Sozialpolitik an der Universi-
tät Duisburg-Essen

Lange Zeit galt Altersarmut in Deutschland 
als überwundenes Problem, doch nach den 
grundlegenden Reformen des Arbeitsmarkts und 
Alterssicherungssystems der „Agenda 2010“ ist die 
Diskussion um ein steigendes Armutsrisiko für ältere 
Menschen zurückgekehrt. Der Beitrag analysiert 
den Koalitionsvertrag der Großen Koalition im 
Hinblick auf darin enthaltene Ansatzpunkte zur 
Armutsvermeidung im Alter. Er zeigt, dass die Koalition 
vielfältige und detaillierte Maßnahmen auf den Weg 
bringen will. Dennoch ist lediglich eine begrenzte 
Abmilderung von Armutsrisiken zu erwarten.

1. Altersarmut in Deutschland 
nach dem sozialpolitischen 
Paradigmenwechsel

Unter den Leitbildern von Aktivierung 
und Eigenverantwortung wurde seit Mit-
te der 1990er Jahre der Arbeitsmarkt 
in Deutschland flexibilisiert, atypische 
sowie Niedriglohnbeschäftigung wurden 
ausgebaut und die Alterssicherung von 
der gesetzlichen stärker auf die betrieb-
liche und private Vorsorge verlagert. 
Dies blieb nicht ohne Folgen für die Al-
terseinkünfte. Vor diesem Hintergrund 
hat die rentenpolitische Debatte bereits 
in den beiden vergangenen Legislatur-
perioden ihren Schwerpunkt verlagert. 
Neben der nachhaltigen Finanzierung 
und unbedingten Stabilisierung der Bei-
tragssätze zur Gesetzlichen Rentenver-
sicherung (GRV) rückte auch die Frage 
der Armutsfestigkeit der Alterssicherung 
in den Mittelpunkt. Dies setzt sich im 
Koalitionsvertrag von 2018 fort. 

Mit Blick auf die aktuelle Einkom-
menssituation von Senior_innen (über 
65 Jahre) zeigt sich, dass die Zahl der 
Empänger_innen von Leistungen der 
Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbsminderung zwischen 2003 und 

2016 deutlich angestiegen ist  – von 
rd. 257.000 auf inzwischen mehr als 
525.000 Menschen (Statistisches Bun-
desamt 2018).1 Dies entsprach 3,1 Pro-
zent der Senior_innen2 im Jahr 2016. 
Damit liegen die Empfänger_innenquo-
ten für Grundsicherungsleistungen im 
Alter noch immer deutlich niedriger 
als die der Grundsicherung für Arbeit-
suchende. Dennoch ist ein Wachstum-
strend erkennbar. 

Auch in Bezug auf das Risiko der 
Einkommensarmut – gemessen daran, 
wem weniger als 60% des mittleren Ein-
kommens einer Gesellschaft zur Verfü-
gung steht – hat sich die Situation von 
älteren Menschen in den letzten Jahren 
verschlechtert. Je nach zu Grunde ge-
legter Datenquelle liegt die Armutsrisi-
koquote für Menschen über 65 derzeit 
zwischen 13,7 (Quelle SOEP 2014) und 

1 Hinzu kommen weitere rd. 500.000 
dauerhaft voll erwerbsgeminderte 
Menschen unterhalb der Regelaltersgrenze 
des gesetzlichen Rentensystems, die 
Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung beziehen.

2 Hierbei wird als Altersgrenze das 
schrittweise von 65 auf 67 ansteigende 
gesetzliche Renteneintrittsalter zu Grunde 
gelegt.
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Altersarmutsrisiken über den Lebensver-
lauf befassen, kommen zu dem Schluss, 
dass insbesondere familienorientierte 
Frauen, gescheiterte Selbständige, zuge-
wanderte Personen, „umbruchsgeprägte 
Ostdeutsche“ sowie Menschen, bei denen 
ein komplexeres Bündel an Gründen (z.B. 
persönliche Schicksalsschläge, Suchtpro-
bleme, Obdachlosigkeit u.Ä.) zu einer 
diskontinuierlichen Erwerbsbiografie 
führen, im Alter besonders armutsge-
fährdet sind (Bettschneider/Klammer 
2016). Für die Zeit, wenn die geburten-
starken Babyboomer-Jahrgänge ins Ren-
tenalter kommen, wird mit zusätzlichen 
Risikogruppen gerechnet. Darunter fal-
len vor allem Personen mit langjähriger 

auch der Blick in die Zukunft. Hier sind 
verlässliche Daten über einen längeren 
Zeithorizont hinweg schwieriger zu er-
langen. Vorhandene Simulationsstudien 
(jüngst: Haan u.a. 2017) gehen für den 
Zeitraum bis 2036 von einer weiteren, 
klaren Zunahme des Altersarmutsri-
sikos aus. Grundsicherungsquoten für 
Senior_innen von bis zu sieben Prozent 
und Armutsrisikoquoten von bis zu 20 
Prozent werden hier erwartet. Als beson-
dere Risikogruppen werden Personen mit 
geringer Bildung, alleinstehende Frauen 
und Personen, die von Langzeitarbeitslo-
sigkeit betroffen waren oder die einen Mi-
grationshintergrund haben, identifiziert. 
Auch für Haushalte in Ostdeutschland 
soll das Armutsrisiko stark ansteigen. Für 
Neurenter_innen in Ostdeutschland wird 
Mitte der 2030er Jahre eine Grundsiche-
rungsquote von ca. elf Prozent und eine 
Armutsrisikoquote von rd. 36 Prozent 
erwartet (ebd.). Auch qualitative Unter-
suchungen, die sich mit der Analyse von 

18,4 (Quelle EVS 2013) Prozent.3 Stan-
den Renter_innen in Bezug auf das Ar-
mutsrisiko lange Zeit durchschnittlich 
deutlich besser da als die Gesamtbevöl-
kerung, haben sich die Werte in allen 
verfügbaren Datensätzen inzwischen an-
genähert. Auf Basis der EVS-Daten ist 
das Armutsrisiko der älteren Menschen 
jüngst sogar größer als im Durchschnitt 
der Bevölkerung. Gleichwohl gibt es in 
der Gesellschaft Gruppen (z.B. Arbeits-
lose, Alleinerziehende oder Migrant_in-
nen), deren Armutsrisiken noch deutlich 
höher liegen. Dies führt in der politischen 
Diskussion häufiger dazu, Probleme der 
Altersarmut zu relativieren. 

Die aktuellen Armutsrisiko- und 
Grundsicherungsquoten sagen vor al-
lem etwas darüber aus, wie das Renten-
system der Vergangenheit, unter dessen 
Bedingungen die Mehrheit der heutigen 
Renter_innen ihre Anwartschaften er-
worben hat, funktionierte. Relevant für 
die Altersarmutsdiskussion ist jedoch 

3 Ausführlich zu den unterschiedlichen 
Datenquellen des Sozio-oekonomischen 
Panels/SOEP, des EU-SILC (European Union 
Statistics on Income and Living Condi-
tions), des Mikrozensus und der Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe/EVS 
zum Thema Einkommensarmut vgl. BMAS 
(2017a, 549 ff.).

Tabelle 1: Handlungsfelder zur Bekämpfung von Altersarmut: Was plant die Große Koalition 2018?

Handlungsfelder Mögliche Stellschrauben Vereinbarungen des Koalitionsvertrags im Überblick

Erwerbssystem und 
Vereinbarkeit

■■ Höhe der Entgelte 
■■ Beschäftigungsmöglichkeiten
■■ Rechtliche Gestaltung der 

 Erwerbsverhältnisse
■■ Maßnahmen für die Vereinbarkeit von 

Familie/Pflege und Beruf

■■ Bessere Bezahlung von Frauen in sozialen Berufen
■■ Auskunftsanspruch über Entgeltstrukturen
■■ Sozialer Arbeitsmarkt für Langzeitarbeitslose
■■ Förderung schwer zu erreichender Jugendlicher 
■■ Förderung von Müttern mit Migrationshintergrund im Programm 

„Stark im Beruf“
■■ Nationale Weiterbildungsstrategie, Recht auf Weiterbildungs-

beratung, Stärkung Betriebsräte bei der Weiterbildung
■■ Einschränkung befristeter Beschäftigung
■■ Evaluierung Arbeitnehmerüberlassungsgesetz
■■ Mehr Geld und mehr Qualität für Kitas, weniger Kita-Gebühren 
■■ Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung im Grundschulalter ab 2025 
■■ Unternehmensprogramm „Erfolgsfaktor Familie“
■■ Förderung mobiles Arbeiten durch Digitalisierung
■■ Zuschüsse für haushaltsnahe Dienste
■■ Recht auf befristete Teilzeit

Sozialversicherung/ 
Alterssicherungssystem:
Gesetzliche  
Rentenversicherung

systemimmanent
■■ Leistungsniveau der Sozialversicherung
■■ Maßnahmen des sozialen Ausgleichs 
■■ Übergang Erwerbsleben/ 

Ruhestand
■■ Versichertenkreis 

(Systemwechsel
■■ weit gehender oder voller Ersatz des 

Sozialversiche-rungsmodells)

■■ Stabiles GRV-Rentenniveau von 48 Prozent bis 2025
■■ Haltelinie Beitragssatz von 20 Prozent
■■ Einsetzung Rentenkommission für die Zeit nach 2025
■■ „Mütterrente II“
■■ Schnittstellenklärung bei eingeschränkter bzw. dauerhafter 

 Erwerbsminderung; Anhebung Zurechnungszeit
■■ Rehabilitation in der GRV stärken
■■ Gesetzliche Unfallversicherung und das Berufskrankheitenrecht 

weiterentwickeln
■■ Ausweitung Midi-Jobs ohne negative Wirkung auf Rentenleistungen
■■ Reduzierter GRV-Beitrag für Minijobs im Bereich Zeitungszustellung
■■ Anreize zur Nutzung der „Flexi-Rente“
■■ Altersvorsorgepflicht für Selbstständige (mit Opt-out zur Privatvorsorge)
■■ Bedürftigkeitsgeprüfte Grundrente in der GRV

Alterssicherungssystem:
Betriebliche und private 
Vorsorge

■■ Verbreitungsgrad
■■ Rechtliche Gestaltung der Zugangs-

voraussetzungen und Nutzung
■■ Information und Transparenz

■■ Festhalten am „Drei-Säulen-Modell“
■■ Standardisiertes Riester-Produkt
■■ Altersvorsorgepflicht für Selbstständige (mit Opt-out zur Privatvorsorge)
■■ Säulenübergreifende Renteninformation

Grundsicherungssystem ■■ Leistungshöhe und -anpassung
■■ Art der Bedürftigkeitsprüfung

■■ Keine spez. Maßnahmen, aber bedürftigkeitsgeprüfte Grundrente in 
der GRV (s.o.)

Quelle: eigene Darstellung in Anlehnung an Leiber (2009)
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Leiharbeit eine Erwerbsunterbrechung 
(Keller/Seifert 2011). Im Falle von Ar-
beitslosigkeit entsteht aber nur dann ein 
Anspruch auf Arbeitslosengeld (ALG) 
I – und von der Arbeitsagentur übernom-
mene Rentenbeiträge –, wenn mindes-
tens 12 (unter best. Umständen sechs) 
Monate innerhalb der Rahmenfrist von 
zwei Jahren in einer sozialversicherungs-
pflichtigen Tätigkeit gearbeitet wurde. 
Ansonsten entsteht eine Lücke, auch 
für die Alterssicherung, da für Empfän-
ger_innen von Arbeitslosengeld II seit 
2011 keine Beiträge mehr in der GRV 
entrichtet werden.

Das letzte Maßnahmenbündel in 
diesem Handlungsfeld betrifft die För-
derung der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, dem die Koalition große 
Aufmerksamkeit schenkt. Neben dem 
Kita-Ausbau (hier wird nicht nur die 
Zahl der Plätze, sondern auch die Be-
treuungsqualität und die Entlastung von 
Kita-Gebühren in den Blick genommen) 

und einer Bezuschussung haushaltsna-
her Dienstleistungen wurden zwei kon-
krete, neue Rechtsansprüche formuliert, 
von denen im Grundsatz weiterreichen-
de Veränderungen zu erwarten sind: 
zum einen das Recht auf Ganztages-
betreuung im Grundschulalter; zum 
anderen das Recht auf eine befristete 
Teilzeit, die es insbesondere Frau nach 
der Familienphase ermöglichen soll, der 
„Teilzeitfalle“ zu entkommen und in 
eine Vollzeittätigkeit zurückzukehren. 

möglichkeiten für bestimmte Problem-
gruppen des Arbeitsmarktes geschaf-
fen werden: Langzeitarbeitslose sollen 
über Lohnzuschüsse an einem sozialen 
Arbeitsmarkt teilhaben. Die Regelung 
von Sozialversicherungsansprüchen 
für Langzeitarbeitslose dieses sozialen 
Arbeitsmarktes bleibt dabei aber noch 
offen. Die Gruppe schwer erreichbarer 
Jugendlicher (nach § 16h SGB II) wird 
mit Maßnahmen im Umfang von jähr-
lich 50 Millionen Euro adressiert. Die 
Erwerbstätigkeit von Müttern mit Mig-
rationshintergrund soll im Rahmen des 
Programms „Stark im Beruf“ gefördert 
werden. Auch dem Thema Weiterbil-
dung widmet sich der Vertag mit dem 
Ziel, eine Nationale Weiterbildungs-
strategie zu entwickeln, die Rolle von 
Betriebsräten in diesem Feld zu stärken 
und ein Recht auf Weiterbildungsbera-
tung einzuführen. 

Ein weiteres Maßnahmenbündel 
adressiert die in den letzten Jahren 
angestiegenen atypischen Be-
schäftigungsformen: Befris-
tete Verträge sollen künftig 
stärker eingeschränkt wer-
den, insbesondere im Bereich 
sachgrundloser Befristungen. 
Auch die Leiharbeit soll auf 
den Prüfstand gestellt werden. 
Hier ist allerdings bislang le-
diglich eine Evaluation des 
Arbeitnehmerüberlassungsge-
setzes geplant. Das Kriterium 
der Befristung ist für die individuelle 
Alterssicherung auf den ersten Blick 
unschädlich, da ein Beschäftigungs-
verhältnis, das sich allein durch seine 
Befristung von einem Normarbeitsver-
hältnis unterscheidet, prinzipiell den 
Zugang zu allen Sozialversicherungs-
zweigen eröffnet. Probleme kann jedoch 
ein adäquater Zugang zur betrieblichen 
Altersvorsorge sowie die Portabilität 
bei einem Arbeitgeberwechsel bereiten 
(Klammer/Leiber 2007). In ähnlicher 
Weise treffen Zugangshürden zur be-
trieblichen Altersvorsorge auch auf 
Leiharbeitnehmer_innen zu. Bei diesen 
kommt häufig noch eine geringere Ent-
lohnung als bei den Stammbelegschaften 
hinzu, da der Grundsatz „gleicher Lohn 
für gleich Arbeit“ erst nach neun Mona-
ten greifen muss. Problematisch werden 
atypische Verträge vor allem dadurch, 
dass oft kein nahtloser Übergang in eine 
Anschlusstätigkeit gelingt. Häufig folgt 
auf die befristete Beschäftigung oder 

atypischer und/oder niedrig entlohnter 
Beschäftigung sowie unterbrochenen 
Erwerbsverläufen. 

2. Handlungsfelder zur 
Bekämpfung von Altersarmut

Um Altersarmut zu bekämpfen reicht 
es nicht aus, allein auf die Leistungs-
fähigkeit der gesetzlichen Rente oder 
des Alterssicherungssystems zu schau-
en, sondern es bedarf einer „sozialen 
Lebenslaufpolitik“, die den Bürger_in-
nen möglichst „gute Erwerbsbiografi-
en“ und ein hinreichendes Einkommen 
ermöglicht (Brettscheider/Klammer 
2016). Um künftige Handlungsoptio-
nen zu diskutieren ist es sinnvoll, zwi-
schen Reformansätzen zu unterscheiden, 
die das Erwerbssystem (einschließlich 
Fragen der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf) betreffen, denjenigen, die 
das Alterssicherungssystem im engeren 
Sinne4 angehen (hier verstanden als das 
„Drei-Säulen-System“ der gesetzlichen, 
betrieblichen und staatlich geförderten, 
privaten Altersvorsorge) und denjenigen, 
die sich auf das Grundsicherungssystem 
beziehen (Leiber 2009).5 Die Maßnah-
men, die der Koalitionsvertrag in diesem 
Bereichen vorsieht, sind in Tabelle 1 im 
Überblick zusammengestellt. Im Folgen-
den sollen diese näher erläutert und im 
Hinblick auf die Frage der Altersarmuts-
bekämpfung bewertet werden. 

3. Gute Arbeit und 
Vereinbarkeitsförderung 
im Koalitionsvertrag

In Tabelle 1 wird deutlich, dass der Ko-
alitionsvertrag eine ganze Reihe von 
(Detail-)Maßnahmen vorsieht, die sich 
dem Handlungsfeld „Erwerbssystem 
und Vereinbarkeit“ zuordnen lassen und 
die geeignet erscheinen, eine „soziale 
Lebenslaufpolitik“ zu unterstützen. Um 
den – auch im Hinblick auf die Alter-
seinkünfte relevanten – Lohnabstand 
zwischen den Geschlechtern (gender 
pay gap) zu verringern, setzt die Große 
Koalition auf den Abbau finanzieller 
Ausbildungshürden und Ausbildungs-
vergütungen bei Sozial- und Pflegeberu-
fen sowie den seit Januar 2018 wirksa-
men individuellen Auskunftsanspruch, 
mit dem Beschäftigte eine Auskunft 
über die Entgeltstrukturen im Unterneh-
men verlangen können. Zudem sollen 
zusätzliche Beschäftigungs- und Förder-

4 Die Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung nimmt eine Zwischen-
stellung ein, da sie eine besondere Grund-
sicherungsleistung (mit eingeschränkter 
Unterhaltspflicht für Familienangehörige) 
für Menschen, die das gesetzliche Ren-
teneintrittsalter erreicht haben, oder mit 
dauerhafter Erwerbsminderung darstellt. In 
diesem Beitrag wird sie in den Bereich des 
Grundsicherungssystems eingeordnet.

5 Die im Koalitionsvertrag vorgesehenen 
Maßnahmen im Bereich der (beruflichen) 
Bildung können aus Platzgründen in 
diesem Beitrag leider nicht thematisiert 
werden.

Um Altersarmut zu bekämpfen 
reicht es nicht aus, allein auf 
die Leistungsfähigkeit der 
gesetzlichen Rente oder des 
Alterssicherungssystems zu 
schauen.
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den des Weiteren im Koalitionsvertag 
die Ziele genannt, Schnittstellenprob-
leme zwischen der dauerhaften und der 
eingeschränkten Erwerbsminderung zu 
prüfen, die Rehabilitation in der GRV zu 
stärken sowie die Gesetzliche Unfallver-
sicherung und das Berufskrankheiten-
recht weiterzuentwickeln. 

Eine weitere, politisch sehr umstritte-
ne Maßnahme des sozialen Ausgleichs in 
der GRV betrifft die Anrechnung eines 
dritten Jahrs Erziehungszeit in der GRV 
auch für Mütter und Väter, die vor 1992 
geborene Kinder erzogen haben. Die-
se Reform war ein zentrales Anliegen 
der CSU, womit eine Gleichbehandlung 
der Kindererziehung vor und nach 1992 
erreicht werden sollte. Auf Grund des 
hohen Kostenvolumens der Maßnahme 
(für die „Mütterrente I“7 werden jährlich 
rd. 7 Mrd. Euro veranschlagt, für die nun 
beschlossene „Mütterrente II“ weitere 
rd. 3,5 Mrd.) und weil diese Eltern nicht 
zu den größten Armutsrisikogruppen des 
Alterssicherungssystems zählen, war der 
Schritt bei allen anderen Partien um-
stritten. Der nun gefundene Kompromiss 
ersetzt ein Kriterium der Ungleichbe-
handlung durch ein anderes: Die erwei-
terte Anrechnung von Erziehungszeiten 
soll nur für Mütter und Väter gelten, die 
drei und mehr Kinder vor 1992 erzogen 
haben. Von Gewerkschaftsseite wird zu-
recht kritisiert, dass diese dennoch finan-
ziell sehr umfängliche Solidarmaßnahme 
eigentlich über Steuern finanziert werden 
müsste (Schäfer/Hofmann 2018, 73).

4.2. Lehren aus den Negativ-
Bilanzen zur Riesterrente?

Was das Handlungsfeld der betriebli-
chen (BAV) und privaten Altersvor-
sorge betrifft, konstatiert der Koaliti-
onsvertrag eindeutig: „Wir halten am 
Drei-Säulen-Modell fest“. Gemeinsam 
mit der Versicherungswirtschaft soll die 
private Altersvorsorge weiterentwickelt 
und ein „attraktives standardisiertes 
Riester-Produkt“ entstehen.

Einnahmeseitig ist künftig zudem 
geplant, Geringverdiener zu entlasten 
und die Midijobs mit ihren reduzierten 
Sozialversicherungsbeiträgen auszubau-
en. Für die Beschäftigten soll dies jedoch 
nicht zu geringeren Rentenleistungen im 
Alter führen. Wie das umgesetzt werden 
soll, etwa über einen steuerlichen Aus-
gleich, wird nicht näher konkretisiert. 

Eine besondere Ausnahme ist für 
Arbeitgeber der Branche der Zeitungs-
zusteller vorgesehen. Diese sollen für 
geringfügig Beschäftigte künftig 10 Pro-
zent weniger Rentenbeitrag bezahlen. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Beschäftig-
ten in diesem Bereich von der Option 
Gebrauch machen, sich von der Renten-
versicherungspflicht befreien zulassen, 
wird dadurch weiter steigen. Da sich ihr 
GRV-Beitragsanteil entsprechend erhöht, 
lohnt sich sonst der Minijob kurzfristig 
weniger. Dies wirkt langfristig jedoch zu 
Lasten der individuellen Altersvorsorge.

4.1. Maßnahmen des 
sozialen Ausgleichs für 
Erwerbsgeminderte und Eltern

Weitere Reformpläne in der ersten Säule 
des Alterssicherungssystems betreffen 
die Verlängerung der Zurechnungszeit 
bei Erwerbminderung sowie die so ge-
nannte „Mütterrente II“. Wie eingangs 
bereits angesprochen, ist eine dauerhafte 
Erwerbsminderung eine der zentralen 
Ursachen für den Bezug von Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung 
in Deutschland. Erwerbsgeminderte ma-
chen rund die Hälfte der Leistungsbezie-
her_innen aus. Eine Erwerbminderungs-
rente wird nach aktueller Gesetzeslage so 
berechnet als hätte die Person seit Beginn 
der Erwerbsminderung bis zum Alter von 
62 Jahren und drei Monaten mit ihrem 
bis dahin erzielten Durchschnittseinkom-
men weiter in die Rentenkasse einbe-
zahlt. Diese Zurechnungszeit soll bis zur 
GRV-Regelaltersgrenze von derzeit 67 
Jahren angehoben werden und ggf. wei-
ter mit dieser ansteigen. Die Maßnahme 
stellt eine wichtige Verbesserung für dau-
erhaft erwerbsgeminderte Personen dar. 
Sie hilft allerdings vor allem denjenigen, 
die bereits vor ihrer Erwerbsminderung 
eine einigermaßen „gute“ Erwerbsbio-
grafie hatten. Für diejenigen mit grö-
ßeren Beitragslücken und/oder Zeiten 
mit geringen Beiträgen vor Eintritt der 
Erwerbsminderung verbleibt ein hohes 
Armutsrisiko. Noch wenig konkret wer-

Auf Grund des starken Äquivalenzprin-
zips des deutschen Alterssicherungssys-
tems, in dem familienbedingte Phasen 
der Erwerbsunterbrechung oder -re-
duzierung sich spürbar negativ auf die 
Höhe der Alterseinkünfte auswirken, 
unterstützen beide Rechtsansprüche 
eine Verbesserung der Alterseinkünfte, 
insbesondere von Frauen. Allerdings soll 
der Rechtsanspruch auf Ganztagsbe-
treuung in der Grundschule erst ab 2025 
greifen. Die befristete Teilzeit wurde 
mit einer Reihe von Ausnahmeregelun-
gen versehen, so dass diese etwa nur in 
Unternehmen mit mehr als 45 Mitarbei-
ter_innen greift und Unternehmen bis 
zu 200 Mitarbeiter_innen nur „einem 
pro angefangenen 15 Mitarbeitern“ den 
Anspruch gewähren müssen. 

4. Die Zukunft des  
„Drei-Säulen-Modells“

4.1. Stabilisierung von 
Beitragssatz und Rentenniveau

In Bezug auf das Handlungsfeld Sozial-
versicherung ist von besonderem Interes-
se, dass nach den Jahren der politischen 
Priorität im Bereich Beitragsstabilität 
nun der Schritt in Richtung einer ge-
setzlichen Stabilisierung des GRV-Ren-
tenniveaus in die Wege geleitet wurde. 
Die Beitragssatzstabilität wurde als Ziel 
nicht aufgebeben, die Koalition will den 
Beitragssatz bis 2025 nicht über 20% 
steigen lassen. Gleichzeitig soll das der-
zeitige Rentenniveau von 48 Prozent bis 
zum Jahr 2025 gehalten werden. Unter 
sonst gleichen Bedingungen bringt dies 
den Rentner_innen zwar keinen großen 
finanziellen Zugewinn, da auf Grund 
der guten Konjunkturlage auch ohne Re-
form für das Jahr 2025 ein Rentenniveau 
von 47,4 Prozent erwartet wird (BMAS 
2017b, 38). Dennoch ist eine gesetzliche 
Maßnahme, die das Rentenniveau selbst 
bei einer negativen gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung per staatlichem Ein-
griff sichern würde, ein bemerkenswer-
ter Schritt (vgl. auch Schäfer/Hofmann 
2018, 67).6 Die Entscheidung darüber, 
was in der Zeit ab 2025 mit dem Renten-
niveau und den anderen beiden Säulen 
des Alterssicherungssystems geschehen 
soll, wurde in die Zukunft verlagert. Eine 
2018 einzusetzende Rentenkommissi-
on „Verlässlicher Generationenvertrag“ 
soll dann die entsprechenden Reformen 
vorbereiten. 

6 Zu Möglichkeiten der Gestaltung der 
Rentenformel, um dieses Ziel zu erreichen, 
vgl. ebd.

7 Die so genannte „Mütterrente I“ beruhte 
auf der bis Juni 2014 geltenden Regelung in 
der GRV, wonach die angerechnete Kinder-
erziehungszeit für ab 1992 geborene Kinder 
drei Jahre beträgt, für vor 1992 geborene 
Kinder jedoch nur ein Jahr. Im Jahr 2014 
wurde diese Zeit zunächst auf zwei Jahre 
erhöht, wobei ein Unterschied von einem 
Jahr verblieb.
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5. Prinzipienmix aus 
Sozialversicherung und 
Grundsicherung

Um dezidiert dem Thema Altersarmut 
Rechnung zu tragen, soll laut Koali-
tionsvertrag innerhalb der GRV eine 
Grundrente eingeführt werden. Ob 
diese aus Steuern oder Beiträgen fi-
nanziert werden soll, ist noch offen. 
Die Große Koalition knüpft damit an 
ein Konzept an, das in abgewandelten 
Formen unter den Schlagworten „Zu-
schussrente“, „Lebensleistungsrente“ 
oder „Solidarrente“ auch in vorange-
gangenen Legislaturperiode bereits 
geplant, dann aber nicht umgesetzt 
worden war. Die Grundidee ist, dass 
Versicherte, die langjährig in die GRV 
einbezahlt haben (im aktuellen Modell 
mindestens 35 Jahre an Beitragszei-
ten9 bzw. Zeiten der Kindererziehung 
oder Pflege), eine Rente oberhalb der 
Grundsicherung (im aktuellen Modell 
10 Prozent über dem Existenzminimum) 
erhalten sollen. Ansätze der Mindestsi-
cherung innerhalb der GRV werden im 
Grundsatz schon lange von verschie-
denen politischen Seiten sowie aus der 
Wissenschaft (vgl. z.B. Brettschneider/
Klammer 2016) gefordert, um das Äqui-
valenzprinzip in der GRV abzumildern, 
Geringverdiener besser abzusichern und 
damit die Legitimationsrundlage der 
ersten Säule zu stärken. Entscheidend 
am nun gewählten Modell ist jedoch, 
dass diese Grundrente bedürftigkeits-
geprüft ausgestaltet werden soll, das 
heißt, dass sie nur Personen gewährt 
wird, die hilfebedürftig im Sinne des 
SGB XII sind. Die Bedingung der 35 
Jahre ist für viele bereits unrealistisch. 
Die Bedürftigkeitsprüfung schränkt den 
Personenkreis, der von der Regel pro-
fitieren wird, weiter ein. Zudem findet 
eine Vermischung von Sicherungsprin-
zipien statt: Fürsorgeelemente werden 
in die Sozialversicherung eingeführt. 
Diese neue Bedürftigkeitsprüfung soll 
von der GRV übernommen werden, die 
dabei mit den Grundsicherungsträgern 

schwer es ist, trotz der großzügigen und 
schrittweise erhöhten staatlichen För-
derung breite Bevölkerungskreise mit 
einer freiwilligen Privatvorsorge oder 
über die BAV zu erreichen. Auch wenn 
einige Politiker_innen auf Grund der 
bislang abgeschlossenen rund 16 Mio. 
Riester-Verträge das „Glas als halb voll“ 
ansehen, zeigt die mehr als 15-jährige 
Erfahrung, dass Problemgruppen des 
Arbeitsmarktes mit ohnehin schwieri-
gen Erwerbsbiografien auf diesem Weg 
nur bedingt gesichert werden können 
(ausführlich z.B. Leiber 2009; Blank 
2011). Die – fortbestehende – Verlage-
rung der Lebensstandardsicherung von 
der GRV auf die betriebliche und private 
Vorsorge trägt somit auch künftig zu 
einer Verstärkung der Ungleichheit von 
Alterseinkünften bei. 

4.3. Konsistente Erwerbstätigen-
versicherung nicht in Sicht

Einer bekannten Risikogruppe in Be-
zug auf das Thema Altersarmut wendet 
sich der Koalitionsvertrag ausdrücklich 
zu: Alle Selbstständigen, die nicht be-
reits anderweitig (z.B. über berufsstän-
dische Versorgungswerke) abgesichert 
sind, sollen verpflichtend in die GRV 
aufgenommen werden. CDU und CSU 
konnten jedoch die Möglichkeit eines 
Opt-outs durchsetzen, die es den Selbst-
ständigen ermöglicht, zwischen der GRV 
und „anderen geeigneten insolvenzsi-

cheren Vorsorgearten“ zu 
wählen, solange sie zu einer 
Rente oberhalb des Grundsi-
cherungsniveaus führen. Das 
Ziel der „Lebensstandardsi-
cherung“ wird hier also gegen 
das Sicherungsziel „oberhalb 
der Grundsicherung“ einge-
tauscht. Offen bleibt auch, ob 
diese Wahloption einmalig ist 
oder zwischen den Systemen 
gewechselt werden kann. In-
wiefern auch das Erwerbs-
minderungsrisiko mindestens 

äquivalent zur GRV abgedeckt werden 
muss, ist ebenfalls ungeklärt. Gleichzei-
tig ist ein konsistenter Weg hin zu einer 
Erwerbstätigenversicherung, die alle Er-
werbstätigen in einem System absichert 
und auch die Übergänge zwischen ab-
hängiger Beschäftigung, Arbeitslosigkeit 
und Selbstständigkeit absichern kann, 
durch diesen Reformschritt weiter in die 
Ferne gerückt. 

Der Riester-Rentenmarkt war in der 
Vergangenheit stark dafür kritisiert 
worden, zu teuer (z.B. durch hohe Ver-
waltungsgebühren), wenig rentabel (u.a. 
durch einen niedrigen Garantiezins und 
spezifische Sterbetafeln mit hoher Le-
benserwartung, welche die Versicherer 
bei der Vertragskalkulation nutzen) und 
für Verbraucher höchst intransparent 
zu sein (exemplarisch Hagen/Kleinlein 
2011). Ob dies sich ändert, wenn allein 
die Versicherungswirtschaft  – ohne 
Verbraucherschützer und/oder andere 
gesellschaftliche Organisationen mit am 
Tisch – gemeinsam mit der Regierung 
an einem neuen Standardprodukt arbei-
tet, wird sich zeigen. Doch selbst wenn 
hier einigermaßen sinnvolle Ergebnisse 
erzielt werden sollten, die gemeinsam 
mit der geplanten – administrativ aber 
nicht leicht umzusetzenden – „säulen-
übergreifenden Renteninformation“ für 
mehr Markttransparenz sorgen, bleibt 
ein zentrales Grundproblem des Drei-
Säulen-Modells bestehen: Es fließen um-
fangreiche Steuermittel in die Förderung 
der Privatvorsorge, von denen gerade 
die Risikogruppen der Altersarmut nur 
bedingt profitieren (z.B. Corneo et al. 
2015). Diese könnten über die erste 
Säule zielgerichteter, risikoärmer (etwa 
in Bezug auf Kapitalmarktrisiken, aber 
auch hinsichtlich Zeiten der Arbeitslo-
sigkeit oder Familienzeiten, die in der 
GRV zumindest teilweise ausgeglichen 
werden) und effektiver (mit weniger 

 administrativen Aufwand als über viel-
fältige Privatanbieter) erreicht werden. 
Die überwiegend kritischen wissen-
schaftlichen Bilanzdebatten8 10 bzw. 15 
Jahre nach Einführung der Riester-Ren-
te werden somit durch die Koalitionsver-
einbarung weitgehend ignoriert. Neben 
der Kritik an den verbraucherfeindli-
chen Riester-Produkten selbst wurde 
in diesen Debatten hervorgehoben, wie 

8 Vgl. Blank (2011) und Jöbges u.a. (2012) 
für eine Zusammenfassung der Diskussion.

9 Zu den Beitragszeiten zählen in der GRV 
neben Beschäftigungszeiten auch Zeiten 
mit freiwilligen Rentenbeiträgen, Beiträge 
unter Bezug von Kranken- und Arbeitslo-
sengeld I, Arbeitslosenhilfe sowie bis 2010 
Beitragszeiten aus dem Arbeitslosengeld II 
(ausführlich Schäfer/Hofmann 2018,  
69-70).

Die Verlagerung der 
Lebensstandardsicherung 
auf die betriebliche und 
private Vorsorge trägt auch 
künftig zu einer Verstärkung 
der Ungleichheit von 
Alterseinkünften bei.
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mut durchaus aktiv werden möchte. Die 
Ansatzpunkte haben dabei einen sehr 
unterschiedlichen Charakter: Einige da-
von bleiben auf der Ebene allgemeiner 
Zielformulierungen, einige werden über 
eine geplante Kommission in die Zukunft 
verlagert, andere Vorhaben sind bereits 
sehr detailliert umrissen und haben teils 
weitreichende, auch prinzipielle Konse-
quenzen. 

Zu den grundsätzlicheren Umbrü-
chen lassen sich etwa die Bereitschaft 
zur Re-Regulierung des Rentenniveaus 
sowie die Einführung einer bedürftig-
keitsgeprüften Grundrente innerhalb 
der GRV benennen. Im Erwerbssystem 
tragen v.a. die vielfältigen Maßnahmen 
zur Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Familien und Beruf dazu bei, Altersar-
mutsrisiken insbesondere von Frauen 
zu reduzieren.

Insgesamt kann jedoch nicht von 
einer prinzipiellen Abkehr von den 
durch die „Agenda 2010“ eigenleiteten 
Paradigmen gesprochen werden. Am 
Drei-Säulen-Modell der Alterssicherung 
soll dezidiert festgehalten werden. Es 
werden somit weiterhin erhebliche Steu-
ermittel in die Privatvorsorge fließen, 
deren Risiken, Renditen und Nutzen 
für den Verbraucher wissenschaftlich 
inzwischen höchst umstritten sind. Ei-
nige wichtige Zielgruppen mit hohem 
Altersarmutsrisiko, wie etwa Selbstän-
dige oder langjährig GRV-versicherte 
Geringverdiener_innen, werden durch 
die Reformpläne ausdrücklich adres-
siert. Gleichzeitig ist der Kompromiss-
charakter der Ansätze an viele Stellen 
ablesbar, was zu einem Mix von Siche-
rungsprinzipien (Stichwort: bedürftig-
keitsgeprüfte Grundrente), Inkonsis-
tenzen (Stichwort: keine einheitliche 
Erwerbstätigenversicherung) und neuen 
Ungleichbehandlungen unter den Adres-
sat_innen sozialer Leistungen (z.B. bei 
den neuen Wohnvorschriften für Grund-
sicherungsempfänger_innen oder der 
„Mütterrente II“) führt. Wichtige Zu-
kunftsentwicklungen hängen nach wie 
vor davon ab, welche Entscheidungen 
im Rahmen der geplanten Reformkom-
mission getroffen werden. Einstweilen 
gibt es vielfältig Aktivitäten, denen das 
Fehlen einer einheitlichen politischen Li-
nie jedoch anzumerken ist, und die nur 
ansatzweise dazu beitragen werden, das 
Altersarmutsrisiko und die Zunahme 
ungleicher Alterseinkünfte zukünftig 
abzufedern. ■

kooperieren soll. Dies administrativ zu 
bewältigen wird mit einigem Aufwand 
verbunden sein und die konkrete Um-
setzung einer solchen „Mischleistung“, 
etwa über einen Freibetrag oder eine 
Ergänzungsleistung, ist bislang noch 
ungeklärt (ausführlich hierzu Schäfer/
Hofmann 2018, 70-71; Steffen 2018). 
Im Prinzip doppelt man mit der Reform 
Elemente des Fürsorgesystems bei unter-
schiedlichen Trägern. Die Gruppe der 
Grundsicherungsempfänger_innen, die 
das Kriterium der 35 Jahre in der GRV 
erreichen konnte, wird – voraussichtlich 
am einfachsten durch einen zehnprozen-
tigen, anrechnungsfreien Zuschlag auf 
die GRV-Rente (ebd.) – im Vergleich zu 
den übrigen Grundsicherungsempfän-
ger_innen  bessergestellt.

Neben der Einführung der GRV-
Grundrente sollen für Grundsicherungs-
empfänger_innen generell – in der Sozi-
alhilfe wie auch in der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende – die Regelungen zur 
Vermögensverwertung, zum Schonver-
mögen und zum Wohneigentum über-
arbeitet werden. Insbesondere sollen Be-
zieher_innen staatlicher Sozialleistungen 
nun in ihrem Wohneigentum verbleiben 
können. Mieter und Mieter_innen müs-
sen dagegen nach wie vor die Wohnung 
wechseln, wenn diese nicht den An-
spruchskriterien der Grundsicherung 
entspricht, etwa weil sie zu groß oder 
zu teuer ist. Dieses Maßnahmenbündel 
schafft somit neue Ungleichbehandlun-
gen innerhalb des Fürsorgesystems. Die 
diejenigen unter den Armen, denen es 
relativ gesehen ein wenig besser geht 
(sie haben Wohneigentum erlangt bzw. 
konnten 35 Beitragsjahre in der GRV 
erziehlen) werden zusätzlich unterstützt, 
während diejenigen in der allerschlech-
testen Situation tendenziell unberück-
sichtigt bleiben. 

Eine klare Trennung der GRV-
Grundrente (ausgestaltet als Element 
des Sozialausgleichs im Rahmen einer 
Versicherungsleistung) vom Grundsi-
cherungssystem wäre hier eine deutlich 
wirkungsvollere, mehr Personen errei-
chende, weniger bürokratische und we-
niger stigmatisierende Lösung gewesen. 

6. Fazit

Die vorangegangenen Ausführungen ha-
ben gezeigt, dass die Große Koalition 
in den eingangs genannten Handlungs-
feldern zur Bekämpfung von Altersar-
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